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geschaffen werden fiir alle langdauernden und chronischen Krankheiten, ins-
besondere fiir solche, die schwere soziale Auswirkungen nach sich ziehen, wie
Diabetes, Haltungsschiden, Krebs, Kreislauferkrankungen, multiple Sklerose,
Nierenleiden, Psychosen, Rheuma, Tuberkulose, Betiubungs- und Suchtmittel-
folgen usw.

Mit einem solchen umfassenden Gesundheltsgesetz soll der Bund in Zusam-
menarbeit mit den Kantonen und den privaten Organisationen die MaBnah-
men férdern, die der Erforschung, Verhiitung und Behandlung dieser Krank-
heiten sowie der fiirsorgerischen Beratung und Betreuung der betroffenen Pa-
tienten dienen.

Der Bundesrat wird eingeladen, Bericht und Antrag zu unterbreiten fiir
den ErlaB eines Gesetzes fiir langdauernde und chronische Krankheiten.

44 Mitunterzeichner: Akeret, Alder, Augsburger, Bichtold (Bern), Baumann,
Blunschy, Bretscher, Cantieni, Cavelty, Etter, Fischer (Weinfelden), Flubacher,
Fontanet, Freiburghaus, Gehler, Gerwig, Grass, Grolimund, Gugerli, Gut, Hof-
mann, Keller, Ketterer, Marthaler, Miiller (Luzern), Miiller (Balsthal), Prim-
borgne, Rasser, Roth, Sauser, Schalcher, Schlumpf, Schnyder, Schiirmann, Schiitz,
Schwendinger, Tanner (Thurgau), Teuscher, Uchtenhagen, Ueltschi, Vollen-
weider, Vontobel, Weber (Arbon), Zwygart.

Krankenversicherung fiir Rentner in der Waadt

Als erster Kanton der Schweiz wird die Waadt am 1. April die Kranken- und
Unfallversicherung fiir Personen im Alter von iiber 60 Jahren ohne jegliche
medizinische Vorbehalte einfithren. Fiir Rentner mit kleinen Einkommen wird
die Versicherung obligatorisch sein, wobei der Staat die Priamien, je nach Ein-
kommen, ganz oder teilweise iibernimmt. Fiir Kanton und Bund bedeutet die
Versicherung jihrliche Mehrausgaben von zehn Millionen I*mnken

Wie Staatsrat Pierre Aubert an einer Pressekonferenz weiter bekanntgab,
stand die Kranken- und Unfallversicherung bisher nur den noch nicht 60jdhri-
gen Personen offen. Von den 92000 im Rentenalter stehenden Waadtlindern
seien mehr als die Hilfte nicht gegen Krankheit und Unfall versichert. Die in-
dividuelle Vorsorge biete jedoch nicht geniigend Sicherheit. ~ 8DA4

Mehr ausgebildete Lehrkrifte fiir geistig
behinderte Kinder!

Die 3. Plenarversammlung der Schweizerischen Kommission fiir Probleme der
geistigen Behinderung, welche Ende November in Bern durchgefithrt wurde,
widmete sich hauptsichlich dem dringenden Nachwuchsproblem von Lehr-
und Erziehungskriften fiir geistig behinderte Kinder. Jetzt, wo der Nachhol-
bedarf an geeigneten Schulungs- und Forderungsstitten sich langsam zu decken
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beginnt, zeigt sich, wie prekir die Lage auf diesem Gebiet ist. Es fehlt nicht
nur zahlenmiBig an geniigend Personal — es fehlt auch an Aus- und Weiterbil-
dungsmoglichkeiten dafiir. Dies um so mehr, als die neuesten Forschungs-
ergebnisse in bezug auf die geistige Behinderung aufzeigen, wieviel man bei
trithzeitiger Erfassung und sorgfiltiger Férderung auch bei schwer geschidig-
ten Kindern erreichen kann.

Aus dieser Notlage heraus sind innerhalb der letzten zwei Jahre verschiedene
Ausbildungsstitten und Kurse buchstiblich aus dem Boden gestampft worden.
Noch unterscheiden sie sich beziiglich Rekrutierungsfeld, Ausbildungsdauer
und Lehrstoff voneinander. Es wird eine weitere Aufgabe der Kommission sein,
diese initiativ an die Hand genommenen Bestrebungen vereinheitlichen zu
helfen.

Immer dringender wird auch der Ruf nach mehr Psychiatern, Psychologen
und Psychopidagogen. Kein Heim fiir geistig behinderte Kinder sollte auf die
Mitarbeit solcher Fachkrifte verzichten miissen!

Ein besonderes Problem stellt zurzeit die Weiterbildung der bereits in der
Arbeit stehenden Lehrkrifte. Moglichkeiten und der Wille dazu wiiren vorhan-
den. Wer aber ersetzt die Lehrer und Erzieher wihrend ihrer Abwesenheit?

Wer sich fiir die Arbeit mit geistig Behinderten interessiert und sich zum
Heilpddagogen, Heimerzieher usw. ausbilden lassen mochte, wende sich an die
Geschiftsstelle der Schweizerischen Kommission fiir Probleme der geistigen
Behinderung, c/o Pro Infirmis, Postfach, 8032 Ziirich, Telefon 01/32 05 31.

Ch-KomGB

Wer meldet die Trinker?

Damit sozial-medizinische Dienste und Fiirsorgestellen fiir Alkoholgefihrdete
sich eines Falles annehmen konnen, muf3 dieser ihnen gemeldet werden. Die
vom Eidg. Statistischen Amt verdffentlichte Statistik der Tritigkeit der genann-
ten Institutionen enthilt dariiber einige interessante Aufschliisse.

Von den 8615 Minnern, die im letzten Berichtsjahr (1969) fiir eine Betreu-
ung angemeldet wurden (es kamen dazu noch 359 Frauen), hatten 358, also
100/0, dies von sich aus getan. In 290 Fillen war der Fall von der Ehefrau des
Trinkers gemeldet worden.

Am meisten Fille wurden durch die Administrativbehérden veranlaf3t, ndm-
lich 736 Fille, 209/, des Totals. Polizei- und StraBenverkehrsimter figurieren®
in der Liste mit 672 Fillen oder in 18,5 9/p; unter den in angetrunkenem Zu-
stand am Steuer erwischten Motorfahrzeugfahrern befinden sich erfahrungs-
gemil viele chronische Trinker.

Spitiler und Arzte haben nur 405 Fiille, also etwas tiber 119/o, gemeldet; diese
relativ kleine Zahl bestitigt eine Feststellung von Dr. L. Filippini, dem Gastro-
enterologen des Luzerner Kantonsspitals, wonach «das Nichterkennen eines
Alkoholiiberkonsums als Krankheitsursache zu den hiufigsten Fehldiagnosen
gehort». Zu denken gibt auch, dal3 Arbeitgeber — trotz der gro8en Verbreitung
der Alkoholabhingigkeit in unserem Lande — nur in 181 Fillen eine Be-
treuung veranlafit haben. Von Pfarrimtern wurden bloB 46 Fille, 1,59/0 des
Totals, gemeldet, wobei diejenigen der Blaukreuz-Agenturen darin inbegriffen
sind. Ist dies Ausdruck einer gewissen Indifferenz gegeniiber dem Alkoholismus
oder denken die Pfarrer, daB die fraglichen Sozialeinrichtungen sowieso schon

58



	Mehr ausgebildete Lehrkräfte für geistig behinderte Kinder

